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Aktenzeichen: 
55.1-sh-32921/2025-469  
 
 
Auskunft erteilt: 
Herr Schlunz 
 

Durchwahl: 
+49 (0)251 411-5418 , ? 

Telefax: 
+49 (0)251 411-5288 

E-Mail: 
551 
@brms.nrw.de 
 
Bitte verwenden Sie aus-
schließlich die Post- und 
Lieferanschrift: 
Bezirksregierung Münster 
48128 Münster 
 
Dienstgebäude: 
 
48143 Münster 
Telefon: +49 (0)251 411-0 
Poststelle@brms.nrw.de 
www.brms.nrw.de 
 
ÖPNV - Haltestellen: 
Domplatz: Linien 1, 2, 4, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 22 
 
Datenschutzhinweise: 
www.bezreg-muenster.de/ 
de/datenschutz/index.html  
 

  

Bezirksregierung Münster

A.I.B. GmbH 
Wilhelm-Bitter-Platz 3 
45659 Recklinghausen 
 
 
 
 
Durchführung des Strahlenschutzgesetzes1 (StrlSchG) und der 
Strahlenschutzverordnung2 (StrlSchV)  
Genehmigung S 35/2023 - Beschäftigung in fremden Anlagen oder 
Einrichtungen 
 
Ihre Mitteilung vom 24.06.2025  
 
Sehr geehrter Herr Bahtiri, 
 
auf Ihre oben genannte Mitteilung wird die Ihnen erteilte Genehmigung 
S 35/2023 vom 02.11.2023 in dem Abschnitt A um folgende Tätigkeiten 
erweitert:  
 
Tätigkeiten zur Durchführung von zerstörungsfreien Werkstoffprü-
fungen, Schweißarbeiten, Rohrleitungsbau und Industriemontagen 

im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung 
 

Dieser Bescheid ist der Bezugsgenehmigung beizuheften.  
 
 
Kostenentscheidung  
 

Für diesen Bescheid werden keine Verwaltungsgebühren erhoben.  
 
 
Freundliche Grüße 
Im Auftrag 
 
gez. Schlunz 

                                            
1 Gesetz zum Schutz vor der schädlichen Wirkung ionisierender Strahlung (Strahlen-

schutzgesetz - StrlSchG) in der zurzeit gültigen Fassung 
2 Verordnung zum Schutz vor der schädlichen Wirkung ionisierender Strahlung (Strah-

lenschutzverordnung – StrlSchV) in der zurzeit gültigen Fassung 




















